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die Abſolution nöthig. dann kann abſolviren und iſt der Pönitent
zu mahnen, daß ETL ſich, bis die biſchöfliche Delegation eintrifft, Im
ebrigen als Excommunicirter ＋ geriren habe

ten eorg Freund,;,
Rector des Redemptoriſten⸗Collegiums.

II Gegenſtand des Beichtſiegels.) In einem katho⸗liſchen Unterhaltungsblatte war vor kurzer Zeit eine Erzählungeſen, deren weſentlicher Inhalt beiläufig folgender iſt Ein Pfarrer,der zur Nachtszeit eine Krankenproviſion gemacht, Pir auf dem
Rückwege Zeuge eines Raubmordes. Er kommt gerade 0 währendder Mörder ſeinem er den Todesſtoß verſetzt Der Mörder
flieht wird aber doch von dem Pfarrer erkannt. Dieſergeht nun Ermordeten hin, enſelben naher betrachten,
und befleckt dabei einen Qlar mit Ut; zugleich entfällt ihm un
verſehen das Brevier aus der Taſche Hierauf ehr nach Hauſezur mit dem Vorſatze, bei Tagesanbruch ſogleich die gerichtlicheAnzeige von dem Vorgefallenen zu erſtatten. Allein früh morgenswird von dem Meßner In die erufen, da Jemand
beichten verlangte. Der Pönitent, der kein anderer war, als jenerMörder, ekennt nun den begangenen Raubmord und fügt lelich hinzu, daß EL deßwegen zur El gekommen ſei, dem
Pfarrer den Mund chließen da EL nun über den Vorfall nichtsmehr ausſagen ürfe, ohne das Beichtgeheimniß verletzen.Hierauf entfern er ſich ohne die Losſprechung abzuwarten. Der
Pfarrer etraut ſich ni mehr, die Anzeige ber ſein nächt⸗liches Erlebni erſtatten, um das Beichtſiegel 10 U zu
verletzen. Im Verlaufe des age findet man den Ermordeten tm

und aneben das Brevier des Pfarrers; au beobachtetdie Blutſpuren ſeiner Kleidung nd allem Ueberfluße
wird noch die Brieftaſche des Ermordeten utm Garten des
hofes gefunden, we der Mörder abſichtlich hineingeworfen. Auf
leſe Indicien hin wird der Pfarrer gefänglich eingezogen und, da
Er bei der Unterſuchung ſtrengſtes Stillſchweigen bewahrt, ſchließlich
zum ode verurtheilt; jedoch omm ſeine Unſchu noch rechtzeitig

den Tag, onſt ware EL ein Opfer des Beichtſiegels geworden.
ES entſteht nun die rage: eig ſich In dieſer Er⸗

zählung eine richtige aſſung der kirchlichen E  1über das Beichtſiegel? Wir wollen zuerſt annehmen, der
Mörder habe wirklich eine ſacramentaliſche Beicht verrichtet;
war nun der Pfarrer durch das Beichtſiegel ver  E, das
ſchweigen ewahren auch ber das, was ſchon früher gewußt
und was augher der 81 geſehen und gehört hatte? ewi
nicht; denn die Pflicht des Beichtſiegels erſtreckt ſich nur auf das,
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was der Beichtvater aus keiner andern Ue als aus der C
allein In Erfahrung gebracht hat „Non prohibetur SaCerdos de
beccato aliunde Sibi 010 Oqui, dummodo Rihil ddat notitia

Confessionem accepta.“ VOit. 60 moral. IIL 861
Es erhebt ſich jedoch in unſerem Falle noch eine andere rage;

die Frage nämlich, ob das Bekenntniß des örders fr
lich als eine ſacramentale E anzuſehen ſei? Dieſe
rage muß entſchieden verneint werden; denn Aus dem eigenen
Geſtändniß des Mörders, Aus ſeiner Entfernung vor der Los
ſprechung und aus dem mſtande, daß die Brieftaſche des Er⸗
mordeten un den Garten des Pfarrhofes geworfen, geht deutlich
hervor, daß ELr nicht In den Beichtſtuhl gekommen, um Vergebung
der Sünden zu erlangen, ondern U, um dem Pfarrer die Mög  2  2
lichkeit der Anzeige zu enehmen und zugleich den Verdacht auf ihn
hinzulenken. Daraus ergibt ſich daß nichts von dem, was der
Pfarrer in dieſer vorgeblichen El erfahren, als Gegenſtand
des Beichtſiegels zu betrachten ſei; denn eS ehen die rund⸗
lage esSſelben, nämlich die ſacramentale1 65. Alph Lig
Theol. moral. VI 1I 636

Ob und inwieweit der Beichtvater Hi ſolchen und ähnlichen
0  en aus andern Rückſichten zUum Stillſchweigen verpflichtet
wäre, auch den ern der Verletzung des Beichtſiegels
3 vermeiden, oder um das natürliche Geheimniß ewahren,
dieß wollen wir hier nicht weiter erörtern; aber das iſt gewiß,
daß ſich um obigen 0  e nicht Um das Beichtgeheimniß
handelt.

Es iſt alſo klar, daß Iu der angeführten Erzählung ein
richtiger und falſcher Begriff über den Gegenſtand des
Beichtſiegels obwaltet, wodurch In der Theologie nicht bewan—

ntenerte Leſer irregeführt werden kön
Trient Profeſſor Di J Niglutſch.
III (Verweigerte hl Communion.) Caja, eine Itere,

Ur ſich allein ehende Perſon von gutem Rufe, aber Ti ihrer
Pfarrgemeinde als Betſchweſter (izoca vorzugsweiſe bezeichnet,
6 die Gewohnheit, jeden Samſtag In der Parochialkirche die

Communion zu empfangen. Die Pfarrſeelſorger wußten aber
nicht, welcher Confeſſarius ihr die Erlaubniß zur einmaligen Com⸗
munion in der Woche egeben habe, denn bei ihnen EI  Eteé ſie
niemals Einer der Seelſorger huldigte dem Grundſatze, nur ſo
Perſonen die wöchentliche Communion 3 geſtatten, die nach U  en
hin in dem Rufe vollkommener Seelen ſtehen

Einmal kniete Caja wieder Speiſegitter ihrer Pfarrkirche,
während eben dieſer Seelſorger in Anweſenheit vieler Gläubiger die


